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Thema Straflosigkeit und Recht auf Nahrung

Im April 2006 wurde der nepa-
lische König durch die Demokra-
tiebewegung gestürzt. Die Mo-

narchie wurde abgeschafft und Nepal 
zur Republik erklärt. Zuvor hatten 
im November 2005 die Sieben-Par-
teien-Allianz (SPA) und die Kommu-
nistische Partei Nepals (Maoisten) ein 
12-Punkte-Abkommen beschlossen. 
Dieses hatte die beiden maßgeblichen 
politischen Kräfte im Land zusam-
mengebracht, die gegen das Regime 
des Königs protestiert und einen 
politischen Dialog initiiert hatten, 
der den Friedensprozess ins Rollen 
brachte. Im November 2006 wurde 
dann das Friedensabkommen (Com-
prehensive Peace Agreement – CPA), von 
der SPA-Regierung und den Maoisten 
unterzeichnet. Der jahrzehntelange, 
bewaffnete Konflikt war hiermit offi-
ziell beendet. Im Januar 2007 trat die 
Übergangsverfassung in Kraft. 

Während des bewaffneten Konflikts 
zwischen dem Staat und den Mao-
isten, der von 1996 bis 2006 andau-
erte, wurden über 13.000 Menschen 
getötet, mehr als 900 Menschen „ver-

schwanden“, Tausende wurden fest-
genommen und/oder gefoltert, Tau-
sende wurden Opfer sexueller Gewalt 
und Tausende vertrieben.1 Im Jahr 
2004 wurde Nepal von der Arbeits-
gruppe der Vereinten Nationen über 
erzwungenes oder unfreiwilliges Ver-
schwinden (UN Working Group on 
Enforced or Involuntary Disappearances) 
zum Land mit der höchsten Zahl 
„Verschwundener“ durch staatliche 
Sicherheitskräfte erklärt. Gleichzei-
tig wurden Tausende von Menschen 
von den Maoisten entführt, Kinder 
indoktriniert und in die maoistische 
Armee zwangsrekrutiert. Trotzdem 
ist bis heute nichts unternommen 
worden, um das Problem der Straflo-
sigkeit anzugehen, derer sich während 
des Konflikts beide Seiten sicher wa-
ren.

Nach den Wahlen zur zweiten Ver-
fassunggebenden Versammlung (Con-
stituent Assembly – CA) im November 
2013 bildeten die beiden stärksten 
Parteien, der Nepali Kongress und die 
Kommunistische Partei Nepal (Ver-
einte Marxisten-Leninisten) eine neue 

Koalitionsregierung. Die Vereinigte 
Kommunistische Partei Nepals-Mao-
isten (Unified Communist Party of Nepal-
Maoist – UCPN-M), welche als größte 
Partei aus den ersten Wahlen zur Ver-
fassunggebenden Versammlung 2008 
hervorgegangen war, rutschte auf den 
dritten Platz ab. Dieses Ergebnis wur-
de als öffentliche Ablehnung aufrüh-
rerischer, maoistischer Ideen gedeu-
tet, wie beispielsweise Föderalstaaten 
auf der Basis ethnischer Zugehörig-
keit zuzuschneiden oder einen ein-
zigen Madesh-Staat (single Madesh) im 
südlichen Tiefland Nepals zu schaf-
fen. 

Andauernde Straflosigkeit

Nepal befindet sich gegenwärtig in ei-
ner Übergangsphase; auf dem Weg zu 
Demokratie und Frieden. Das The-
ma Straflosigkeit ist seit dem Erfolg 
der Volksbewegung für Demokratie 
im Jahr 1990 eines der Hauptanliegen 
von Menschenrechtsverteidigern in 
Nepal. Trotzdem wurde das Thema 
von Seiten des Staates innerhalb des 
vergangenen Jahrzehnts nicht aufge-
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2006 endete der Krieg in Nepal. 13.000 Tote waren zu beklagen, Tausende wur-
den Opfer von Folter und sexueller Gewalt. Seitdem sucht das Land seinen Weg hin 
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griffen. Auch heute ist die Regierung 
nicht wirklich dazu bereit, Straflosig-
keit auf der politischen Ebene anzu-
sprechen. Dies führt dazu, dass Tä-
ter, die in der Vergangenheit schwere 
Menschenrechtsverletzungen be-
gangen haben, geradezu ermutigt 
werden, öffentliche Ämter zu beklei-
den und ihre Straffreiheit zu genie-
ßen. Obwohl nach der Machtüber-
nahme durch den damaligen König 
Gyanendra im Jahr 2005 das demo-
kratische Mehrparteiensystem im Jahr 
2006 durch die Demokratiebewegung 
wiederhergestellt wurde, sind die Par-
teien nicht dazu bereit, sich mit der 
langjährigen Kultur der Straflosigkeit 
im Land auseinanderzusetzen.

Das amtierende Parlament hat das 
von der Regierung vorgelegte Gesetz 
zur Wahrheitsfindungs- und Versöh-
nungskommission (Truth and Reconci-

liation Commission Act – TRC), gebil-
ligt. Der Präsident verabschiedete das 
Gesetz am 11. Mai 2014, das sofort 
in Kraft trat. Die endgültige Fassung 
des Gesetzestextes wurde erst nach 
der Verabschiedung durch den Präsi-
denten veröffentlicht. Eine Reihe von 
Opfergruppen, Anwälten und Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft ha-
ben Bedenken in Bezug auf das Ge-
setz hervorgebracht, die ausgeräumt 
werden müssen, bevor sie sich am 
Prozess beteiligen werden. Die vier 
wichtigsten Kritikpunkte sind (1) das 
Mandat der Kommission, eine Me-
diation zwischen Opfern und Tätern 
selbst in Fällen von schweren Men-
schenrechtsverletzungen durchfüh-
ren zu können (Abschnitt 22); (2) das 
Verbot jeglicher rechtlicher Schritte 
bei Mediationsfällen (Abschnitt 25 (2)
(a)); (3) das Mandat der Kommission, 
Amnestien auch bei Verbrechen nach 

internationalem Recht und schweren 
Menschenrechtsverletzungen emp-
fehlen zu können (Abschnitt 26); (4) 
die Nichtanerkennung der Rechte der 
Opfer auf Entschädigung (Abschnitt 
2 (e) und 23).

Solange das Gesetz nicht dahinge-
hend geändert wird, dass die vier ge-
nannten Hauptkritikpunkte ausge-
räumt sind, werden das TRC-Gesetz 
und die Kommission über erzwun-
genes Verschwinden nicht interna-
tionalen Standards entsprechen und 
somit die Straflosigkeit weiterhin för-
dern. Menschenrechtsaktivisten ha-
ben das Gesetz als Amnestiegesetz 
bezeichnet, da sie fürchten, dass die 
Vorschriften verwendet werden, um 
die Opfer zu überreden einer Ver-
söhnung zuzustimmen. Oder aber 
die Kommission einfach entschei-
det, einigen Tätern Amnestie zu ge-

INSEC betreibt eine Datenbank mit über 14.000 Konfliktopferprofilen in Nepal
Quelle: INSEC
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währen. Obwohl die Regierung be-
kräftigt2, dass die Bestimmungen für 
Amnestie schwere Menschenrechts-
verletzungen ausschließen, bleiben 
Menschenrechtsorganisationen miss-
trauisch, da nicht klar definiert wird, 
was eine schwere Menschenrechtsver-
letzung ausmacht.

Es braucht eine Aufarbeitung 
von unten

Die Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission soll die Wahrheit über 
Verbrechen aus der Konfliktzeit he-
rausfinden und aufarbeiten sowie 
dafür sorgen, dass entsprechende 
Empfehlungen effektiv umgesetzt 
werden. Dies betrifft auch Empfeh-
lungen der strafrechtlichen Verfol-
gung von Tätern, was für die Op-
fer von großer Bedeutung ist, ebenso 
Empfehlungen eines angemessenen 
Strafmaßes für Täter. Die Ergebnisse 
einer außergerichtlichen Wahrheits-
kommission unterstützen die gericht-
lichen Bemühungen bei der Durch-
führung erfolgreicher Ermittlungen 
und tragen unterstützend zur Ver-
folgung von Menschenrechtsver-
letzungen bei.3 Allerdings wird das 
TRC-Gesetz in großen Teilen von 
Menschenrechtsverteidigern kriti-
siert, da es weder mit internationalen 
Standards übereinstimmt noch Ur-
teile des Obersten Gerichtshofs von 
Nepal4 berücksichtigt, und somit völ-
lig scheitern würde, zum einen die 
Täter vor Gericht zu stellen und zum 
anderen Wiedergutmachung für die 
Opfer zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund scheint die Wahrheits- und 
Versöhnungskommission gegenwär-
tig eher ein Aushängeschild der Re-
gierung zu sein, als dass dadurch die 
Schmerzen der Opfer endlich aner-
kannt würden. 

Bis zum heutigen Tag haben Täter 
in Nepal immer wieder versucht, in-
nerhalb der Gesellschaft die Annah-
me zu etablieren, dass die Wieder-
aufnahme von Fällen vergangener 
Menschenrechtsverletzungen zu ei-
ner unnötigen Spaltung der Gesell-

schaft führe und die Gefahr von 
Unruhen erhöht werde. Menschen-
rechtsverteidiger widersprechen die-
sem Standpunkt. Ihrer Meinung nach 
sollte es selbstverständlich sein, dass 
der Staat auf die Stimmen der Bevöl-
kerung hört, die niemals eine Gene-
ralamnestie und dadurch eine Aus-
weitung der Kultur der Straflosigkeit 
zulassen würde. Das Ende der Straf-
losigkeit sollte deshalb von der Ba-
sis ausgehend durch einen Bottom-up-
Ansatz unterstützt werden, sodass 
die gesamte Gesellschaft ihre eigene 
Situation in Betracht ziehen und ge-
eignete Schritte in Richtung Wahr-
heitssuche, Vergebung, Wiedergut-
machung und Wiedereingliederung 
einschlagen kann.

Ineffektive Umsetzung

Nepal ist Vertragsstaat von 24 UN-
Verträgen und anderen Menschen-
rechts- und internationalen Völker-
rechtsverträgen, einschließlich der 
sogenannten Big Seven-Verträge so-
wie der Genfer Konventionen von 
1949. Allerdings sind die zeitna-
he Berichterstattung an die betref-
fenden Organe – insbesondere die 
UN-Vertragsorgane –, die Umset-
zung der Abschließenden Betrach-
tungen der Vertragsorgane sowie 
andere Verpflichtungen des Staates, 
die mit den Verträgen verbunden 
sind, Schlüsselbereiche, in denen 
sich Nepal verbessern sollte. Eben-
so gibt es eine Reihe von Verträgen, 
wie beispielsweise das Römische 
Statut des Internationalen Strafge-
richtshofs, das Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen gegen Folter 
und andere Abkommen, die Nepal 
schnellstmöglich ratifizieren sollte, 
um besser gegen Straflosigkeit vor-
gehen zu können und den Aufbau 
eines Rechtsstaates zu fördern. 

Auch Menschenrechtsorganisationen 
vertreten die Meinung der Bürger 
Nepals, dass beide Konfliktparteien 
dazu tendieren, das Thema Über-
gangsjustiz beiseitezuschieben und 
somit das Klima der Straflosigkeit an-

zuheizen. Trotz eigeninitiierter Kam-
pagnen, angeführt von den Men-
schenrechtsorganisationen Nepals, 
um das wachsende Problem der Straf-
losigkeit anzugehen, gibt es wenige 
Anzeichen dafür, dass die Regierung 
angemessene Maßnahmen ergrei-
fen würde, um die Verantwortlichen 
von schweren Menschenrechtsverlet-
zungen vor Gericht zu bringen und 
eine Rechenschaftspflicht zu etablie-
ren. Die Zusagen, welche die Parteien 
im Zuge der demokratischen Bewe-
gung gemacht haben, Mechanismen 
zu etablieren, die anhand einer um-
fassenden Autorität und breiten Ge-
richtsbarkeit verübte Straftaten ein-
gehend untersuchen und Ergebnisse 
wirksam umsetzen, sind noch nicht 
verwirklicht worden. 

Die Regierung missachtet die 
Forderungen von Menschen-
rechtsorganisationen

Die Regierung und die politischen 
Parteien scheinen blind gegenüber ih-
ren eigenen Verpflichtungen zu sein, 
schnell Mechanismen zu etablieren, 
die sich durch Übergangsmaßnahmen 
für Frieden, Gerechtigkeit und de-
mokratische Regierungsführung der 
Straflosigkeit in verschiedenen Be-
reichen annehmen. In der Vergan-
genheit bildete die Regierung eine 
hochrangige Untersuchungskommis-
sion (Rayamajhi Commission), die den 
Gräueltaten, die während des könig-
lichen Regimes verübt wurden, auf 
den Grund gehen sollte. Allerdings 
waren sowohl das Mandat als auch 
die Vorgehensweise dieser Kommis-
sion intransparent. Zudem versäum-
te die Regierung, die Empfehlungen 
der Kommission effektiv umzuset-
zen. Einige besorgniserregende As-
pekte in Bezug auf die verfahrens-
technischen und operativen Aspekte 
der Kommission weisen darauf hin, 
dass die Behörden die Gerechtigkeit 
politischer Zweckmäßigkeit geopfert 
haben. Des Weiteren sind die Funk-
tionsweise der Kommission, ihre Zu-
ständigkeit und auch die Strafmaße, 
die für die Täter empfohlen wurden, 
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fraglich, denn sie stellen keine adä-
quate Reaktion auf das Problem der 
Straflosigkeit dar und schaffen kei-
ne Gerechtigkeit für die Opfer. Au-
ßerdem ist zu beklagen, dass die Re-
gierung ihren Bericht zur genannten 
Kommission bis heute noch nicht 
veröffentlicht hat.

Die Missachtung der Stimmen na-
tionaler und internationaler Men-
schenrechtsorganisationen seitens 
der Regierung, ihre Missachtung in-
ternationaler Rechtsstandards sowie 
die eklatante Missachtung ihres eige-
nen Versprechens, Gerechtigkeit für 
die Konfliktopfer zu erlangen, wur-
de sehr deutlich, als die Regierung 
jene Männer zu Oberbefehlshabern 
der Armee beziehungsweise der Poli-
zei ernannte, die während des Kon-
fliktes an schweren Menschenrechts-
verletzungen beteiligt waren. Ebenso 
ist ein ehemaliger Abgeordneter der 
Verfassunggebenden Versammlung 
und Vertreter der UCPN-M weiterhin 
auf freiem Fuß, obwohl er durch den 
Obersten Gerichtshof wegen Mordes 
verurteilt wurde.

In einem anderen Fall musste ein 
Mann sein Leben lassen, der in einem 
Hungerstreik seine letzte Möglich-
keit sah, rechtliche Schritte gegen 
die Mörder seines Sohnes einzufor-
dern. Im Jahre 2004 wurde Nanda 
Prasad Adhikaris Sohn gefoltert und 
von maoistischen Kadern erschossen. 
Nur ein paar Tage später begann der 
Kampf der Familie für Gerechtigkeit, 
als diese eine polizeiliche Beschwerde 
einreichte, die die Untersuchung des 
Falls forderte. Ganga Maya, die Ehe-
frau des Verstorbenen, hatte ihren 
Hungerstreik zusammen mit ihrem 
Mann begonnen. Nach dem Tod ihres 
Mannes wurde sie zwangsernährt; ihr 
Gesundheitszustand bleibt ernst.

Nachdem die Ämter über ein Jahr 
lang unbesetzt waren, ernannte die 
Regierung erst vor kurzem end-
lich den Hauptkommissar und wei-
tere Mitglieder der Nationalen Men-
schenrechtskommission (NHRC). 

Die Kommission, die durch die Über-
gangsverfassung von 2007 von einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
zu einem Verfassungsorgan aufge-
wertet wurde, steht nun vor der ge-
waltigen Aufgabe, das Problem der 
Personalbesetzung zu lösen und zu 
gewährleisten, dass die Regierung 
ihre Empfehlungen befolgt. Die Na-
tionale Menschenrechtskommission 
beklagt, dass die Regierung bis jetzt 
nur ihre Empfehlungen in Bezug auf 
Kompensationszahlungen erfüllt hat, 
nicht aber jene für Strafverfolgung.

Das wachsame Auge  
der Zivilgesellschaft

Auch nach dem Ende des bewaff-
neten Konflikts arbeiten NRO 
(Nichtregierungsorganisationen) wei-
terhin daran, Frauen, Kinder, Dalits, 
Janajatis und andere marginalisierte 
und benachteiligte Gruppen zu stär-
ken, zum Beispiel im Hinblick auf 
das Thema Menschenrechte. Ihre 
Führungskompetenzen werden ge-
stärkt, sodass sie in der Folge selbst 
für ihre Rechte bei den betroffenen 
Behörden eintreten können. Ein wei-
terer Erfolg solcher Initiativen sei-
tens der Menschenrechtsorganisati-
onen ist ein gesteigertes Bewusstsein 
der lokalen Bevölkerung für Men-
schenrechte. Abgesehen davon sind 
die Menschen vor Ort nun vermehrt 
in der Lage, sich zu behaupten und 
ihren Anspruch auf staatliche Leis-
tungen einzufordern und davon zu 
profitieren.

Eine Vielzahl von Opfergruppen 
protestierte gegen die Amnestiere-
gelungen des TRC-Gesetzes und 
reichte eine Petition beim Obersten 
Gerichtshof ein, in der um eine Än-
derung dieses Gesetzes ersucht wird. 
Durch Bemühungen von NRO wur-
den außerdem bestehende Gesetze 
überarbeitet und neue Gesetze einge-
führt. Zudem haben NRO mit regel-
mäßigen Berichten zu mehr öffent-
lichem Bewusstsein für die aktuelle 
Menschenrechtslage im Land beige-
tragen.

Fazit und Empfehlungen

Die Organisationen der Zivilgesell-
schaft, einschließlich INSEC, erken-
nen die Notwendigkeit an, darüber 
aufzuklären, dass eine demokratische 
Staatsführung nicht möglich ist, so-
lange die Straflosigkeit in der Gesell-
schaft andauert und Gerechtigkeit 
verweigert wird. Die Erfahrungen 
nepalischer Menschenrechtsverteidi-
ger zeigen, dass der Kampf für Ge-
rechtigkeit in jedem Land an erster 
Stelle stehen sollte, denn dieser trägt 
entscheidend zur Stärkung der De-
mokratie sowie zur Umsetzung von 
Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit 
bei. Wann immer Gerechtigkeit in 
größerem Umfang verweigert wird, 
führt dies zu erhöhter Straflosigkeit, 
die wiederum das Leid der Opfer in 
einer komplexen Art und Weise ver-
stärkt. In diesem Zusammenhang 
sollte die nepalische Regierung ihre 
eigenen Versprechen umsetzen, und 
zwar bezüglich der Wahrung und 
Förderung von Menschenrechten, der 
Errichtung von Rechtsstaatlichkeit 
und dem Ende der Straflosigkeit. Da-
für:

 ● müssen die Urteile des Obersten 
Gerichtshofs, der die Regierung 
aufgefordert hat, die internatio-
nalen Menschenrechtsstandards 
zu beachten, befolgt und die Ge-
richtsurteile unparteiisch imple-
mentiert werden.

 ● müssen die Empfehlungen der 
Nationalen Menschenrechtskom-
mission nicht nur in Bezug auf 
die finanzielle Entschädigung 
der Opfer, sondern auch in Be-
zug auf die strafrechtliche Ver-
folgung der Täter implementiert 
werden. Denn den Opfern wider-
fährt allein durch eine finanzielle 
Entschädigung durch die Regie-
rung keine Gerechtigkeit, solan-
ge die eigentlichen Täter von jeg-
licher rechtlichen Verantwortung 
einschließlich Geldstrafen ausge-
nommen sind.

 ● muss die politische Bereitschaft 
garantiert werden, eine effektive 
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Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission und eine Kommis-
sion zur Untersuchung der Ver-
schwundenen zu bilden. Der 
Gesetzestext zu den Kommis-
sionen muss so geändert werden, 
dass Befürchtungen der Men-
schenrechtsgemeinschaft über die 
Fähigkeit, der Organe Gerechtig-
keit zu liefern, ausgeräumt wer-
den.

 ● muss ein effektiver Zeugen- und 
Opferschutz etabliert werden, der 
Zeugen und Opfer ermutigt, den 
Kontakt mit der Wahrheits- und 
Versöhnungskommission zu su-
chen, und sie in den Prozess der 
Übergangsjustiz einbezieht.

 ● müssen Folter und das Ver-
schwindenlassen unter strafrecht-
liche Verfolgung gestellt werden, 
um sicherzustellen, dass in Zu-
kunft kein Beamter auf Grund 
der Durchführung von „Dienst-
pflichten“ freigesprochen wer-
den kann. Für die Opfer muss der 
Weg geebnet werden, um recht-
liche Schritte einzuleiten.

 ● müssen Opfer sexueller Gewalt 
während des Konfliktes ermu tigt 
werden, ihre Fälle zur Anzeige zu 
bringen. Opfer von sexueller Ge-
walt müssen als Konfliktopfer 
betrachtet werden und ihre Fälle 
mit höchster Vertraulichkeit und 
Dringlichkeit behandelt werden.

Aus dem Englischen übersetzt  
von Tessa Pariyar

Opfer von Menschenrechtsverletzungen (Januar-Juni 2014)

Art der  
Menschenrechtsverletzung

durch nicht-staatliche Akteure5 durch staatliche Akteure

Frauen Männer LGBTI6 Gesamt Frauen Männer Gesamt

Entführung 10 12  22    

Festnahme & Folter    4 33 37

Schläge 30 56  86 13 19 32

Kinderrechtsverletzungen 406 49  455    

Todesfälle in Haft     1 1 2

Verletzung der  
WSK-Rechte7

2 5  7    

Menschenverachtendes  
Verhalten

6 13 4 23    

Verletzungen 12 33  45 3 11 14

Mord 81 68  149  4 4

Rassistische  
Diskriminierung

19 25  44    

Verletzung des Rechts auf 
Versammlungsfreiheit

1 5  6 11 34 45

Drohungen 8 22  30 5 5 10

Frauenrechtsverletzungen 1645   1645    

Gesamtsumme 2220 288 4 2512 37 107 144

Quelle: INSEC record

Kontakt

Informal Sector Service Centre 
(INSEC)
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